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DKFM. FERDINAND LACINA 

des Nationalrates XYU. GesctzgebungflperlQde 

27.April 1987 
BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Z. 11 0502/20-Pr.2/87 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

A2S lAB 

1987 -04- 2 8 
zu 430/J 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Ing. Murer und Kollegen vom 5.3.1987, 
Nr.130/J, betreffend Tschernobyl-Entschädigungen aus Mitteln des 
Katastrophenfonds, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

. Die Abwicklung der Beitragsleistung des Bundes hat gern. § 38a Abs. 3 des 
Strahlenschutzgesetzes im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung zu 
erfolgen. Dabei ist insbesondere auf die Vorgangsweise bei der Abwicklung 
von Schadensfällen nach Naturkatastrophen im Sinne des Katastrophenfonds
gesetzes 1986 Bedacht zu nehmen. Über das Ausmaß der Beitragsleistung des 
Bundes entscheidet im Einzelfall der Landeshauptmann. 

Aufgrund der genannten Bestimmungen sind die Entschädigungsanträge von 
den Ländern zu behandeln. Diese ersuchen den Bund jeweils nur um 
Überweisung bewilligter Entschädigungssummen. Mangels diesbezüglicher 
Unterlagen kann daher das BMF keine Aufgliederung der Entschädigungsan
träge vornehmen. Ebensowenig ist dem BMF die Gesamtsumme der 
Entschädigungsanträge bekannt. 

Zu 2: 

Die bisher an die Länder ausbezahlten Entschädigungen belaufen sich auf 
insgesamt S 265,928.537.--. 
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Oie Aufgliederung nach Bundesländern und Erzeugergruppen ist der 
angeschlossenen Übersicht (Beilage A) zu entnehmen. 

Zu 3: 
Oie Verordnung betreffend die finanzielle Hilfe des Bundes aus Anlaß der 
Nuklearkatastrophe in Tschernobyl an die Geschädigten in der Milchwirt
schaft befindet sich aufgrund der umfangreichen Materie derzeit noch in 
Ausarbeitung. Um den Betroffenen aber bereits jetzt eine finanzielle 
Unterstützung gewähren zu können, hat das Bundesministerium für Finanzen 
eine Akontierungsregelung ausgearbeitet und den Landeshauptmännern be
kanntgegeben. Der Text dieser Regelung ist meinem Schreiben als Beilage B 
angeschlossen. 

Zu 4: 
Im Hinblick auf die bereits zu 1. dargestellte Abwicklung der Beitrags
leistung im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung obliegt dem 
Bundesministerium für Finanzen bloß die Überweisung der von den Ländern 
geltend gemachten Mittel aus dem Katastrophenfonds. Angelegenheiten der 
sachgemäßen Entsorgung verstrahlter Milchprodukte sowie anderer 
kontaminierter Waren fallen in die Zuständigkeit des Bundeskanzleramtes 
bzw. des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft. 

In bezug auf den Export von Milchprodukten ist festzuhalten, daß 
diesbezüglich die Strahlungshöchstwerte der jeweiligen Importländer aus
schlaggebend sind. Für Schäden oder Vermögensnachteile, die den 
Exporteuren aufgrund nicht zustande gekommener Exporte entstehen, sieht 
§ 38a des Strahlenschutzgesetzes keinerlei Unterstützung vor. 

Das Landwirtschaftsministerium hat die Exporteure darauf aufmerksam 
gemacht, daß beim Export von Waren, die eine den in Österreich geltenden 
Grenzwert überschreitende Strahlenbelastung aufweisen, in Entsprechung 
des Lebensmittelgesetzes vor der Durchführung der Exportlieferung die zu
ständigen Dienststellen zu informieren sind. Auf diese Weise soll ver-
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mieden werden, daß exportierte Ware vom Importland wegen Überschreitung 
des dort gültigen Höchstwertes keine Einfuhrbewilligung erhält und vom 
Exporteur zurückgenommen werden muß. 

§ 5 des Katastrophenfondsgesetzes bietet dem Bund die Möglichkeit, 
widmungswidrig verwendete Mittel zurückzufordern. Von dieser Möglichkeit 
wird, soferne Umstände bekannt werden, die den Tatbestand der genannten 
Bestimmung erfüllen, auch Gebrauch gemacht werden. 

Beilagen 
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zur ffit::v.ort d2s BJrrl:::sn:inis für FinanzEn 

Zl. 11 0502jL0-Pr .2/87 auf die Arl:Ercg2 Nt:". 130jJ 

Ehts:hä:iigur:gszahllll'l:;:ß1 an die I..äriler zur unnitt:elJ:Eren W2iterlei:tl.ll'g an die Eet:roffEn3:1 
(Stand 31.3.1987) 

BJld· Km. N:) cb .9:g. Stnk Ti.rol \bJ. 

G:rriisEb3t.Ern 7,008.641 953.816 16,000.000 19,950.000 2,648.000 10,778.449 25,499.804 364.921 

1,267.397 325.496 1,199.162 1,453.650 48.750 27,850.000 361.040 

Hll ter v. 8:::hafen 
urrl ZiEqEn 553.500 1,041.180 10,818.800 7,010.250 2,936.160 4,130.960 858.900 381.060 

0::st:1::at.:er 91.421 40.988 750.000 

Zi.eter v. Pilzen 748.725 150.000 

Zi.eter vcn H:il-
kräutern 100.000 

Vieh- u. Fle:is::::lr 
wirt:s:h3ft 1,438.927 15,000.000 4,343.677 965.538 

H:lrx:l=l b:i...sh=r n:xh !<eirE ~ 1::eim 8.\F eirg2l.argt 

Wild b:i...sh=r n:xh !<eirE ~ 1::eim 8.\F eirg2l.argt 

Mildl 34,648.029 25,316.540 5,022.479 

8,829.538 4,599.565 43,017.962 63,061.929 35.334.115 43,759.459 32,707.761 745.981 

l'lien &rnre 
b.n::l::s..;ei t 

33,872.227 117,OiS.908 

32,505.495 

27,730.810 

882.409 

898.725 

100.000 

21,748.142 

64,987.048 

33,872.227 265,928.537 
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Beilage B 
zur Antwort des Bundesministers für Finanzen 
Zl. 11 0502/20-Pr.2/87 auf die Anfrage Nr. 130/J 

Eine Akontierung auf die finanzielle Hilfe des Bundes aus Anlaß der Nuklear
katastrophe von Tschernobyl in der Milchwirtschaft - sofern es sich um Milch 
aus inländischer Produktion handelt - wird physischen oder juristischen Perso
nen mit Ausnahme der Gebietskörperschaften, die die Produktion von Milch, die 
Be- und Verarbeitung von Milch sowie die Produktion von Erzeugnissen aus Milch 
oder den Handel mit Milch und Erzeugnissen aus Milch erwerbsmäßig betreiben -
unvorgreiflich einer Verordnung des Bundesministers für Finanzen gem. § 38a 
des Strahlenschutzgesetzes - unter der Voraussetzung gewährt, daß der einge
tretene Schaden gemäß § 38a Abs. 1 des Strahlenschutzgesetzes durch den Landes
hauptmann erhoben und festgestellt wird. 

Als Schäden oder Vermögensnachteile sind anzusehen und zu ermitteln: 

1. Milch und Erzeugnisse aus Milch (einschließlich Molke), die erwerbs
mäßig erzeugt wurden und die aufgrund behördlicher Anordnungen gemäß 
§ 38 des Strahlenschutzgesetzes nicht in Verkehr gebracht werden durf
ten oder vernichtet oder aus dem Verkehr gezogen werden mußten, wobei 
allfällige Erlöse aus einer Weiterverwertung jeweils vom ermittelten 
Schadensbetrag in Abzug zu bringen sind und Geschädigten, die vors~euer
abzugsberechtigt sind und auf deren Umsätze § 22 des Umsatzsteuergesetzes 
1972 keine Anwendung findet, die allfälligen Erlöse exklusive der Umsatz
steuer anzurechnen sind. 

2. Schäden in der Babymilchproduktion werden mit 0,57 S pro Liter 
für jene Milchmenge pauschaliert, die in dem Zeitraum, in dem diese 
nicht zur Herstellung von Babymilch verwendet werden.konnte, weniger 
als im Vergleichszeitraum des Jahres 1985 als "pasteurlsiert.e Frisch
milch Baby'abgesetzt wurde, sofern die Babymilchproduktion bereits vor 
dem 1. Mai 1986 betrieben wurde. 

3. Bei Milchproduzenten, die den Ab-Hof-Verkauf von Milch vor dem 1. Mai 
198G angemeldet haben, ist der dadurch entstandene Schaden, daß Milch 
und Erzeugnisse aus Milch gemäß Weisung des Bundesministers für Gesund
heit und Umweltschutz nicht in Verkehr gebracht werden durften. ~ ~ 
Landeshauptmann mit einem Pauschalbetrag pro Liter Milch einheitlich für 
das Land festzusetzen, wobei jedoch der durch Preisverordnung bestimmte 
Höchstpreis nicht überschritten werden darf. Die MIlchmenge ist nach dem 
Durchschnitt der letzten drei Jahre im vergleichbaren Zeitraum zu ermitteln. 
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4. Ausgaben für die eingesetzten Ersatzfuttermittel im Zusammenhang mit 
dem Weide- und Grünfütterungsverbot werden vom Landeshauptmann nach 
Maßgabe der abgelieferten Milchmenge nach regionalen Gesichtspunkten 
pauschaliert. Bei regionalen Maßnahmen seitens der Milchwirtschaft im 
Bereich der Fütterung zur Versorgung der Bevölkerung mit unter dem 
Grenzwert liegender Milch gelten die für die betreffende Fütterungs
maßnahme angefallenen Ausgaben. 

5. Für Erzeugnisse aus MilCh, die im Zuge der Weiterverarbeitung von nicht 
verkehrsfähiger Milch entstanden sind, 

a) werden die Lagerkosten ab dem dritten Monat nach dem Tag 
der Herstellung der Waren wie folgt pauschaliert: 
Milchpulver mit 0,21 S/kg/Monat 
(Vollmilch, Magermilch, ButtermilCh) 
Molkepulver 
Hartkäse 

0,094 

1,85 
" 
" 

Sonstiger Käse aus Kuhmilch 1,25" 
b) wird die Wertminderung bei Hartkäse durch Abwertung auf Güte

klasse IV mit 8,-- S je kg pauschaliert. 

6. Kosten für die Untersuchung von Milch und Erzeugnissen aus Milch zur Fest
stellung des Ausmaßes an radioaktiver Kontamination. 

7. Transportkosten, die im Zusammenhang mit Maßnah~!n entstanden sind, die zur 
täglichen Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreier Milch oder zur Rück
holung, Weiterverarbeitung oder Entsorgung (Vernichtung) von Milch oder Er
zeugnissen aus Milch (einschließlich Molke) erforderlich waren, sowie Kosten, 
die dadurch entstanden sind, daß in Be- oder Verarbeitungsbetrieben zur Auf
rechterhaltung der Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreier MilCh die 
Produktion reduziert oder erweitert werden mußte. 

8. Ausgaben, die Be- und Verarbeitungsbetrieben von Milch und Erzeug
nissen aus Milch dadurch entstehen, daß ihnen bei Einleitung von 
kontaminierter Milch oder Erzeugnissen aus Milch in Kläranlagen 
von den Betreibern die daraus auflaufenden Kosten angelastet w_rden. 

9. Als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Schadenshöhe sina die ge
nannten Ausgaben oder - sofern keine Pauschalregelung nach den Punkten 2. bis 5. zur 
Arf..aldung kormt - Oie jtweils bei Eintritt des Schadens geltenden, Val der Preisbehörde 
bestinmterrbzw. Val der Paritätischen Karrnission zur Kenntnis genommenen Preise 
(s. Preisanhang des Österreichischen MilChwirtschaftsfonds) oder vom Milch
wirtschaftsfonds durch BeSChluß festgesetzte Verrechnungspreise zugrundezu
legen. Ist die Ermittlung der Schadenshöhe auf diese Art nicht möglich, gilt 
der nach Ort und Zeit ausgeriChtete Großhandels- oder Einzelhandels-Verkaufs
preis. 

10. Geschädigten, die vorsteuerabzugsberechtigt sind und auf deren Umsätze § 22 
des Umsatzsteuergesetzes 1972 keine Anwendung findet, gebührt der Beitrag 
des Bundes exklusive der Umsatzsteuer. 
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